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An alle Eltern 
der Krippenkinder der Kinderkrippe Bonlanden und 
der Kindergartenkinder des Kindergartens „Bei der alten 
Eiche“ 
der Grundschulkinder 
 

Sachbearbeiterin Frau Schmitt 
Telefon 08395|94 06 - 15 
Fax 08395|94 06 - 22 
E-Mail schmitt@gemeinde-berkheim.de 
 www.gemeinde-berkheim.de 
 
Sprechzeiten 
Montag, Dienstag, 
Freitag 

 
 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

 
 

13. Mai 2020 

Verzicht auf die Entgelte für den Monat Mai 
Erhebung von Entgelten für die Notbetreuung 
 
Sehr geehrte Eltern,
 

nach heutigem Stand müssen wir davon ausgehen, dass unsere Kinderkrippe und unser 
Kindergarten zumindest bis 15. Juni 2020 geschlossen bleiben. Informationen bezüglich einer 
stufenweisen Öffnung im Bereich der Kindertagesstätten gibt es noch nicht. Für die Grundschule 
gibt es bereits einen Stufenplan bis zu den Sommerferien, der ebenfalls keinen Regelbetrieb 
vorsieht. Über Einzelheiten hierzu werden Sie direkt von der Grundschule informiert. 

Der Gemeinderat hat deshalb in seiner Sitzung vom 12. Mai 2020 beschlossen – wie bereits in den 
Monaten März und April – auf die Erhebung der Betreuungsentgelte in allen drei Einrichtungen zu 
verzichten. 

Seit 27. April 2020 gibt es eine so genannte erweiterte Notbetreuung in den Einrichtungen. Die 
Kinder dürfen nur dann in die Notbetreuung aufgenommen werden, wenn beide Elternteile einer 
Tätigkeit nachgehen, die eine Präsenz außerhalb der Wohnung erfordern und sie für ihren 
Arbeitgeber unabkömmlich sind. Eine familiäre Betreuung der Kinder muss ausgeschlossen sein. 
Das bedeutet, dass die Kinder oft nur stundenweise und auch nicht an allen Wochentagen betreut 
werden. 

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat entschieden, dass die Entgelte für die Notbetreuung 
anhand der tatsächlich genutzten Betreuungszeiten ermittelt werden. Für die Kinderkrippe und 
den Kindergarten wird unabhängig von der Betreuungsform der jeweilige Stundensatz der 
Regelgruppe, gestaffelt nach der Anzahl der Kinder in einer Familie, zu Grunde gelegt. In der 
Grundschule wird das Entgelt je Betreuungstag in Rechnung gestellt 

Die erste Abrechnung erfolgt zum Monatsende Mai. 

Sobald wir Informationen bezüglich der stufenweisen Öffnung der Kindertageseinrichtungen 
haben, setzen wir Sie hierüber in Kenntnis. 

Bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Walther Puza 
Bürgermeister 


